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Ubersicht

Derzeit konnen parlamentarische Initiativen, Motionen und Postulate nur von ei-
nem Ratsmitglied, einer Fraktion oder der Mehrheit einer Kommission eingereicht
werden. Die Moglichkeit, dass mehrere Ratsmitglieder einen solchen Vorstoss ge-
meinsam einreichen, besteht bislang nicht. Ratsmitglieder mit demselben Anliegen
haben keine andere Wahl, als einzeln gleichlautende Vorstisse einzureichen. Mit
dieser Vorlage soll den Mitgliedern des Nationalrates erméglicht werden, zu meh-
reren eine parlamentarische Initiative, eine Motion oder ein Postulat einzureichen.
Auf Kantonsebene gibt es bereits entsprechende Modelle. Zudem werden weitere
Anderungen zum Thema Vorstisse vorgenommen. So wird z. B. das Einreichen von
Vorstossen in den Sondersessionen untersagt.

Zu diesem Zweck wird das Parlamentsgesetz um eine Delegationsnorm ergdnzt, die
es erlaubt, in den Ratsreglementen vorzusehen, dass gewisse Rechte der Ratsmitglie-
der, namentlich das Recht, Vorstosse und parlamentarische Initiativen einzureichen,
von mehreren Ratsmitgliedern gemeinsam ausgeiibt werden kénnen. Zum jetzigen
Zeitpunkt wird lediglich das Geschdftsreglement des Nationalrates entsprechend an-
gepasst. Die Nationalratsmitglieder und die Fraktionen sollen die Moglichkeit erhal-
ten, gemeinsam — als Miturhebende — parlamentarische Initiativen, Motionen und
Postulate einzureichen. Die anderen Vorstossarten fallen nicht unter diese Regelung.
Da alle Miturhebenden in der Kopfzeile des Vorstosses oder der Initiative genannt
werden, kann durch diese neue Méglichkeit die politisch breitgeficherte Unterstiit-
zung eines Anliegens kiinftig direkt sichtbar gemacht werden, ohne gleichlautende
Texte einreichen zu miissen.

Dariiber hinaus werden im Parlamentsrecht weitere Anderungen in Sachen Vorstésse
vorgenommen. So werden die Voraussetzungen fiir die Teilbarkeit von Vorstossen
prdzisiert, ein Absatz zu den Vorstdssen, die sich an den Eidgendssischen Daten-
schutz- und Offentlichkeitsbeaufiragten (EDOB) richten, hinzugefiigt und das Einrei-
chen von Vorstossen in den Sondersessionen untersagt.
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Bericht
1 Entstehungsgeschichte
1.1 Miturheberschaft

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) beschloss an ihrer Sit-
zung vom 24. Februar 2022 einstimmig die Kommissionsinitiative 22.406 («Vor-
stosse mit mehreren Ratsmitgliedern als Urhebende ermdglichen»). Die Staatspoliti-
sche Kommission des Standerates (SPK-S) stimmte dem Beschluss ihrer Schwester-
kommission an ihrer Sitzung vom 7. April 2022 mit 8 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltun-
gen zu und machte so den Weg fiir die SPK-N frei, einen Entwurf zur Revision des
Parlamentsrechts auszuarbeiten.

An ihrer Sitzung vom 17. November 2022 fillte die SPK-N eine Reihe von Grund-
satzentscheiden. So beschloss sie, dass die Moglichkeit der Miturheberschaft nur im
Nationalrat eingefiihrt werden soll. Die SPK-S hatte bei der Vorberatung signalisiert,
dass sie keine entsprechende Regelung fiir den Stdnderat wiinscht, da sie dieses In-
strument in einer Parlamentskammer, in der die Parteienlogik eine geringere Rolle
spielt, als unnotig erachtet. Die SPK-N entschied ferner, die bestehende Regelung
tiber die Mitunterzeichnung beizubehalten, d. h. nicht durch die Miturheberschaft zu
ersetzen, sondern beide Moglichkeiten nebeneinander bestehen zu lassen. Sie be-
schloss ausserdem, dass die Hochstzahl der Miturhebenden der Anzahl Fraktionen im
Parlament (derzeit: sechs) entsprechen soll. In Bezug auf die Ausiibung der Rechte,
die der oder dem Urhebenden des Vorstosses zustehen, wurden zwei Varianten dis-
kutiert: einstimmige Ausiibung der Rechte durch die Miturhebenden oder Ausiibung
aller Rechte durch die erste Miturheberin oder den ersten Miturheber. In Sachen Re-
dezeit, die aktuell bei fiinf Minuten liegt, wurde keine Anderung angestrebt, sondern
von der SPK-N vorgeschlagen, dass die Miturhebenden diese nach eigenem Ermessen
unter sich aufteilen kénnen.

Die Kommission trat an ihrer Sitzung vom 16. Mai 2024 mit 21 zu 4 Stimmen auf die
ihr unterbreiteten Gesetzes- und Reglementsénderungen ein und nahm die Detailbe-
ratung vor. Die Kommissionsmehrheit sprach sich fiir die Variante aus, wonach alle
Rechte, die der Urheberin oder dem Urheber einer parlamentarischen Initiative, einer
Motion oder eines Postulats zustehen, von der ersten Miturheberin oder dem ersten
Miturheber ausgeiibt werden und einzig die Redezeit gesondert geregelt wird. Die
Minderheit sprach sich fiir die Variante «einstimmige Ausiibung der Rechte durch die
Miturhebenden» aus, bei der speziell geregelt werden muss, wann der Text als zu-
riickgezogen gilt.

An derselben Sitzung nahm die Kommission verschiedene andere Anderungen zu den
Vorstdssen an und stimmte der Aufnahme dieser Anderungen in die Vorlage zur Mi-
turheberschaft zu. Die Anderungen sind im Folgenden beschrieben. An der Sitzung
vom 27. Juni 2024 verabschiedete die Kommission die Vorlage mit 19 gegen 4 Stim-
men in der Gesamtabstimmung zuhanden ihres Rates. Eine Minderheit beantragt
Nichteintreten.
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1.2 Teilbarkeit von Vorstossen

Das Biiro des Nationalrates erlduterte der SPK-N mit Schreiben vom 11. November
2022 seine Praxis in Bezug auf die Moglichkeit, einen parlamentarischen Vorstoss in
einzelne Punkte zu teilen und iiber diese getrennt zu beraten und abzustimmen. Das
Biiro ersuchte die SPK-N im Sinne der Klarheit der Debatten und Abstimmungen, bei
der nichsten Revision des Parlamentsgesetzes (ParlG)3 Artikel 119 Absatz 2 ausge-
hend von der bestehenden Praxis in den Réten zu prézisieren.

Die Kommission beschloss an ihrer Sitzung vom 19. und 20. Januar 2023, die Zweck-
missigkeit einer solchen Gesetzesdnderung bei einer der néchsten Revisionen des
Parlamentsrechts zu priifen, z. B. im Rahmen des Geschifts «Vorstosse mit mehreren
Ratsmitgliedern als Urhebende ermdglichen». An ihrer Sitzung vom 16. Mai 2024
hiess die SPK-N die vorgeschlagene Anderung gut und beschloss, diese in die vorlie-
gende Vorlage einzubauen.

1.3 An den EDOB gerichtete Vorstosse

Der Bundesrat wandte sich mit Schreiben vom 22. Dezember 2023 an die Ratsprisi-
dien, um diese darauf hinzuweisen, dass Artikel 118 Absétze 2—5 ParlG eine Liicke
hinsichtlich der Vorstdsse aufweist, die den Eidgendssischen Datenschutz- und
Offentlichkeitsbeauftragten (EDOB) betreffen. Denn seit der Revision des Daten-
schutzgesetzes ist der EDOB eine unabhiingige Behérde. Seine Situation ist somit
vergleichbar mit jener der eidgendssischen Gerichte oder der Aufsichtsbehdrde tiber
die Bundesanwaltschaft. Fiir Vorstosse, die diese Behorden betreffen, enthdlt Arti-
kel 118 Absitze 25 ParlG eine Sonderregelung. Der Bundesrat schlug als provisori-
sche Losung, bis zur formellen Ergéinzung von Artikel 118 ParlG in der néchsten
Revision des ParlG, die sinngemésse Anwendung von Artikel 118 Absatz 4 ParlG auf
den EDOB vor. Die Ratsprisidien erklérten in ihrer Antwort vom 18. Januar 2024,
die Analyse des Bundesrates zu teilen, und stimmten der vorgeschlagenen Vorgehens-
weise zu.

14 Keine Einreichung von Vorstossen
wihrend Sondersessionen

Der Nationalrat hat am 7. Mérz 2023 mit 115 zu 78 Stimmen bei 3 Enthaltungen der
parlamentarischen Initiative 22.433 Folge gegeben, wonach wihrend Sondersessio-
nen keine Vorstdsse eingereicht werden diirfen. Der Sténderat lehnte jedoch diese Ini-
tiative am 21.9.2023 ab, mit dem Hinweis, das angesprochene Problem betreffe vor
allem den Nationalrat, welcher es mit einer Anderung seines Geschiftsreglements 16-
sen konne. Die SPK-N hat an ihrer Sitzung vom 26. April 2024 einem Antrag zuge-
stimmt, wonach die Einreichung von Vorstdssen wéihrend Sondersessionen auf Reg-

3 SR171.10
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lementsstufe untersagt werden soll. An ihrer Sitzung vom 16. Mai 2024 beschloss die
SPK-N, diesen Vorschlag in die Vorlage 22.406 einzubauen.

2 Ausgangslage
2.1 Handlungsbedarf und Ziele

Vorstdsse konnen im National- und im Stdnderat nur von einzelnen Ratsmitgliedern,
einer Fraktion oder einer Kommission eingereicht werden. Die Moglichkeit, dass
mehrere Ratsmitglieder gemeinsam einen Vorstoss einreichen, wie sie in mehreren
Kantonsparlamenten (z. B. Ziirich und Aargau) existiert, besteht nicht. Wenn Mitglie-
der verschiedener Fraktionen in einem Rat dasselbe Anliegen vorbringen mdochten,
besteht die gidngige Praxis derzeit darin, gleichlautende Motionen oder Postulate
einzureichen. In Curia Vista ist vermerkt, wenn es gleichlautende Vorstdsse gibt
(Beispiel: 21.3689 und 21.3690). Jede Urheberin und jeder Urheber behilt folglich
die Gewalt iiber ihren bzw. seinen Vorstoss. Insbesondere kann der Vorstoss nach
eigenem Ermessen zuriickgezogen werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die
gleichlautenden Vorstosse hat. Allen Urhebenden steht zudem die volle Redezeit im
Nationalrat zur Verfiigung. Die Urhebenden gleichlautender Vorstosse konnen eine
getrennte Abstimmung {iber ihre Vorstdsse verlangen. Diese Praxis ist allerdings we-
nig effizient, da sie relativ schwerfallig ist und die Zahl der hdngigen parlamentari-
schen Vorstdsse weiter erhoht. Sie wird mit der vorgeschlagenen Regelung (gemein-
sames Einreichen eines Vorstosses durch mehrere Ratsmitglieder) iiberfliissig, aber
nicht abgeschafft.

Im Ubrigen bedeutet die Mitunterzeichnung (geregelt in Artikel 29 des Geschéftsreg-
lements des Nationalrates [GRN]4 und Artikel 25 des Geschéftsreglements des Stin-
derates [GRS]%) nicht notwendigerweise, dass ein Vorstoss von mehreren Parteien
unterstiitzt wird. Dieser iiberparteiliche Charakter tritt umso weniger zutage, als nur
die Person, die den Vorstoss einreicht, den Urheberstatus und damit eine besondere
Rolle erhélt. Zudem ist der Entscheid, einen Vorstoss mitzuunterzeichnen, nicht im-
mer bestens durchdacht, da er keine rechtlichen Folgen hat. Es hat sich gezeigt, dass
das Vorhandensein zahlreicher Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner, selbst in
einer Zahl, die eine theoretische Mehrheit im Nationalrat darstellt, nicht gewéhrleistet,
dass der Vorstoss im Rat angenommen wird.

Das Einreichen eines Kommissionsvorstosses zeigt zwar, dass das fragliche Anliegen
im Rat mehrheitsfahig sein diirfte, ist aber fiir Minderheitenparteien nicht immer ein
gangbarer Weg.

4 SR171.13
5 SR171.14
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2.2 Friihere Versuche

Ausgehend vom Postulat Girod 08.3058 nahm die SPK-N 2008 die Moglichkeit der
Miturheberschaft in den Entwurf zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative
07.400 n (pa. Iv. SPK-N. «Parlamentsrecht. Verschiedene Anderungen») auf. Die ent-
sprechenden Antrage wurden in den Entwurf aufgenommen, obwohl die Kommission
ihren Bericht zum Entwurf bereits verabschiedet hatte, ohne dieses Anliegen darin
thematisiert zu haben. Im damaligen Konzept der SPK-N war die Zahl der Miturhe-
benden auf drei begrenzt und wurden die mit der Urheberschaft verbundenen Rechte
der ersten Miturheberin bzw. dem ersten Miturheber zugewiesen. Der Nationalrat
nahm diese Antrdge diskussionslos an (AB NR 10.6.2008), der Stdnderat lehnte sie
hingegen ab, zum einen aus Kostengriinden, zum anderen, weil die Mehrheit keinen
klaren Mehrwert erkannte (AB SR 25.9.2008, ad Art. 107). Um die Idee zu retten,
schlug die SPK-N eine Losung vor, die nur fiir den Nationalrat gelten sollte. Diese
wurde vom Nationalrat allerdings letztlich mit 80 zu 77 Stimmen abgelehnt (siche
AB NR 30.9.2008), aus Kostengriinden und mit Verweis darauf, dass das Ziel der
Hervorhebung der parteiiibergreifenden Zusammenarbeit auch auf anderem Wege er-
reicht werden kann (gleichlautende Vorstdsse oder Mitunterzeichnung).

Nationalrat Bastien Girod reichte 2019 ein neues Postulat zu diesem Thema ein
(19.3541, «Vorstdsse mit Co-Autorenschaft»), welches vom Nationalrat mit 102 zu
60 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt wurde.

3 Grundziige der Vorlage
3.1 Miturheberschaft

Der hier behandelte Teil der Vorlage betrifft entsprechend dem Grundsatzentscheid
der SPK-N nur den Nationalrat. Der Hauptteil der Neuregelung erfolgt deshalb im
Geschéftsreglement des Nationalrates, nur die Delegationsnorm wird ins Parlaments-
gesetz aufgenommen.

Durch das gemeinsame Einreichen einer parlamentarischen Initiative, einer Motion
oder eines Postulats soll signalisiert werden konnen, dass ein Anliegen iiber die Par-
teigrenzen hinweg unterstiitzt wird. Die aktuelle Losung dafiir, das Einreichen gleich-
lautender Initiativen, Motionen oder Postulate durch mehrere Ratsmitglieder, soll
dadurch iiberfliissig gemacht werden. Abgeschafft werden soll sie allerdings nicht.
Sie soll lediglich obsolet werden, da die Mdglichkeit mehrerer Urheberinnen und Ur-
heber ein zweckmassigeres Instrument darstellt. Im Hinblick auf das Hauptziel der
Neuregelung wird also vom Szenario ausgegangen, dass die Miturhebenden eines
Vorstosses aus unterschiedlichen Fraktionen stammen. Um das System nicht zu ver-
komplizieren, soll aber nicht vorgeschrieben oder verboten werden, dass die Miturhe-
benden der gleichen Fraktion angehdren. Theoretisch wire es also moglich, dass ein
Vorstoss von sechs Ratsmitgliedern derselben Fraktion eingereicht wird. Dieses Sze-
nario steht dann nicht mehr im Einklang mit dem Hauptziel der Neuregelung, welches
darin besteht, eine parteiiibergreifende Unterstiitzung zu signalisieren. Der Vorstoss
hitte in diesem Fall eventuell geringeres politisches Gewicht, der Miturheberschaft
konnte aber eine andere Funktion zukommen, zum Beispiel jene, hervorzuheben, dass
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der Vorstoss von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Sprachgemeinschaften
innerhalb derselben Fraktion unterstiitzt wird. Im Ubrigen erhalten von mehreren
Ratsmitgliedern gemeinsam eingereichte Initiativen, Motionen und Postulate keine
Sonderbehandlung, d. h. sie werden nicht priorisiert und auch nicht von der zweijéh-
rigen Guillotineklausel ausgenommen. Die Miturheberschaft hétte folglich rein poli-
tische Auswirkungen und diese wiren umso grosser, wenn die Miturhebenden aus
verschiedenen Fraktionen stammen. Insgesamt ist die Miturheberschaft so konzipiert,
dass sie eine Ausnahme bleibt. Mit anderen Worten: Thre Nutzung soll nicht zu ein-
fach sein und sie soll nicht dazu fiihren, dass die Mehrzahl der Vorstosse von mehre-
ren Ratsmitgliedern gemeinsam eingereicht wird.

In diesem Sinne ist im Entwurf auch nicht vorgesehen, dass sich eine Miturheberin
oder ein Miturheber zuriickziehen kann. Mit der Unterzeichnung der Initiative oder
des Vorstosses muss dieser bis zum Ende mitgetragen werden. Damit soll vermieden
werden, dass Ratsmitglieder Miturhebende werden, ohne die Konsequenzen ihrer Un-
terstlitzung griindlich zu priifen, so wie dies derzeit bei der Mitunterzeichnung bis-
weilen der Fall ist.

Gemeinsam eingereicht werden kdnnen parlamentarische Initiativen, Motionen und
Postulate. Bei den anderen Vorstossarten (Interpellation, Anfrage) wiirde das gemein-
same Einreichen keinen Mehrwert bringen, da diese den Erhalt einer Information be-
treffen und nicht das Unterbreiten von Vorschlagen. Zudem existiert das Instrument
einer dringlichen Interpellation, mit der 75 Ratsmitglieder die Durchfithrung einer ak-
tuellen Debatte verlangen konnen. Die parlamentarischen Initiativen unterscheiden
sich von Vorstdssen dadurch, dass deren Behandlung grosstenteils in den Kommissi-
onen erfolgt. Da geméss dem neuen Artikel 29a Absatz 1 die erste Miturheberin oder
der erste Miturheber alle Rechte der oder des Urhebenden eines Textes ausiibt, werden
allféllige verfahrenstechnische Hiirden vermieden. Nach der neuen Bestimmung wird
somit die erste Miturheberin oder der erste Miturheber zu den Kommissionssitzungen
eingeladen, an denen die Initiative behandelt wird. Sollte die von der Kommissions-
minderheit unterstiitzte Variante angenommen werden (einstimmige Ausiibung der
Rechte), miissten die Miturheberinnen und Miturheber nach Moglichkeit eine Person
bestimmen, die sie in der Kommission vertritt, da andernfalls die Behandlung ihres
Textes erheblich erschwert wiirde.

Die Moglichkeit, gemeinsam eine parlamentarische Initiative, eine Motion oder ein
Postulat einzureichen, soll nicht nur den Ratsmitgliedern, sondern auch den Fraktio-
nen zustehen. Da das Instrument dazu dienen soll, die parteiiibergreifende Unterstiit-
zung fiir ein Anliegen zu verdeutlichen, ist es nur logisch, wenn es auch den Fraktio-
nen zur Verfiigung steht. Vorstellbar wire zum Beispiel, dass eine Motion von
mehreren Fraktionen gemeinsam oder von einer Fraktion zusammen mit einzelnen
Ratsmitgliedern eingereicht wird. Nicht vorgesehen ist diese Moglichkeit fiir die
Kommissionen, da das Einreichen eines Vorstosses durch die Mehrheit einer Kom-
mission bereits zeigt, dass dieser von mehreren Fraktionen oder zumindest von einer
politischen Mehrheit unterstiitzt wird.

Dariiber hinaus werden die Rechte, die der Urheberin oder dem Urheber einer parla-
mentarischen Initiative, einer Motion oder eines Postulats geméss Gesetz oder Regle-
ment zustehen, von der ersten Miturheberin oder vom ersten Miturheber ausgeiibt.
Die Kommissionsminderheit verlangt, dass diese Rechte allen Miturheberinnen und
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Miturhebern eingerdumt werden und es diesen obliegt, diese Rechte — falls gewiinscht
— an eine oder mehrere Personen aus diesem Kreis zu iibertragen. Der Minderheitsan-
trag bedingt, dass der Riickzug der Initiative oder des Vorstosses geregelt wird. Um
den Riickzug nicht iberméssig zu erschweren, miisste im Reglement prézisiert wer-
den, dass der Text als zuriickgezogen gilt, wenn eine Miturheberin oder ein Miturhe-
ber dies erkléart. Mit anderen Worten: Es wird davon ausgegangen, dass der Riickzug
im Einvernehmen mit allen Miturheberinnen und Miturhebern verkiindet wird.

Eine Minderheit beantragt Nichteintreten. Sie sieht keinen Mehrwert darin, dass meh-
rere Ratsmitglieder zusammen einen Vorstoss einreichen kénnen. Die doch recht
komplexe Regelung und der finanzielle Aufwand stiinden in keinem Verhéltnis zum
geringen Nutzen.

3.2 Teilbarkeit von Vorstossen

Hier geht es darum, im Gesetz die Praxis der Réte zu verankern, wonach ein Vorstoss
nur teilbar ist, wenn die Urheberin oder der Urheber im Text mit Aufzdahlungszeichen,
Buchstaben, Ziffern usw. voneinander abgetrennte inhaltliche Forderungen stellt. In
diesem Fall kann {iber jeden Punkt getrennt beraten und abgestimmt werden, und kann
der Bundesrat getrennte Antrége zu diesen Punkten stellen. Der Rat kann anhand die-
ser formalen Voraussetzung klar bestimmen, ob ein Vorstoss teilbar ist oder nicht. Ein
Vorstoss ist nicht teilbar, wenn verschiedene Forderungen in einem unstrukturierten
Fliesstext gestellt werden (Ziffer C. 8. der Sammlung der Beschliisse und Praktiken
des Biiros).

33 An den EDOB gerichtete Vorstosse

Seit dem Inkrafttreten des totalrevidierten Datenschutzgesetzes vom 25. September
2020 (DSG; SR 235.1) iibt der Eidgendssische Datenschutz- und Offentlichkeitsbe-
auftragte (EDOB) seine Funktion unabhéngig aus, ohne Weisungen einer Behorde
oder eines Dritten einzuholen oder entgegenzunehmen. Er ist administrativ der Bun-
deskanzlei zugeordnet (Art. 43 Abs. 4 DSG). Neu wird er zudem vom Parlament ge-
wihlt (Art. 43 Abs. 1 DSG).

Aufgrund der gesetzlichen Unabhingigkeit des EDOB ist der Bundesrat nicht mehr
zustindig fiir Motionen, die den EDOB betreffen. Zudem erscheint es aufgrund von
Artikel 43 Absatz 1 DSG als ausgeschlossen, dass das Parlament dem EDOB mit ei-
ner Motion gestiitzt auf Artikel 120 ParlG Weisungen zur Aufsichtstatigkeit oder Ver-
fahrensfiihrung erteilen kann. Ebenso fragt es sich, ob es sachgerecht wére, wenn der
Bundesrat Postulate behandeln miisste, die die Aufgaben des EDOB betreffen, zumal
die Datenschutzverordnung (DSV; SR 235.11) in Artikel 37 Absatz 2 vorsieht, dass
der EDOB Berichte an das Parlament iiber die Parlamentsdienste einreicht.

Artikel 118 Absétze 2 bis 5 ParlG iiber die Zuteilung von Vorstdssen wurden im Rah-
men der Totalrevision des DSG nicht angepasst. Anders als fiir die eidgendssischen
Gerichte und die Aufsichtsbehorde {iber die Bundesanwaltschaft (AB-BA) besteht so-
mit keine Regelung betreffend den EDOB. Abklirungen der Bundeskanzlei und des
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Bundesamtes fiir Justiz haben ergeben, dass hinsichtlich der Zuteilung der Vorstdsse,
die den EDOB betreffen, eine gesetzliche Liicke besteht. Als Ubergangslosung wurde
beschlossen, Artikel 118 Absatz 4 ParlG analog auf den EDOB anzuwenden, wie dies
nach der Aufnahme der Tétigkeit der Aufsichtsbehdrde iiber die Bundesanwaltschaft
am 1. Januar 2011 bis zum Inkrafttreten von Artikel 118 Absatz 4bis ParlG am 25. No-
vember 2013 der Fall war (Martin Graf, Kommentar Parlamentsgesetz, Basel 2014,
Art. 118 Rz. 32, mit Beispielen).

Diese Ubergangslosung muss in das ordentliche Recht iiberfiihrt werden. Artikel 118
ParlG wird mit einem neuen Absatz 4ter erginzt, wonach die Vorstdsse, die die Ge-
schiftsfiilhrung des EDOB oder dessen Finanzhaushalt betreffen, diesem zur Beant-
wortung zugewiesen werden; Motionen werden als unzuléssig erklart.

34 Keine Einreichung von Vorstossen
wiithrend Sondersessionen

Gemass Artikel 2 des Parlamentsgesetzes konnen die Réte fiir sich Sondersessionen
beschliessen, wenn die ordentlichen Sessionen «zum Abbau der Geschéftslast» nicht
ausreichen. Aus diesem Grund fiihrt der Nationalrat seit liber zehn Jahren jedes Jahr
eine mehrtigige Sondersession durch.

Das eigentliche Ziel der Sondersessionen — der Abbau der Geschiftslast — wird jedoch
regelmassig vereitelt, da in Sondersessionen mittlerweile mehr neue Vorstdsse einge-
reicht als alte Geschifte erledigt werden. Sondersessionen fithren mithin dazu, dass
die Geschiftslast noch stérker ansteigt. So wurden in der Sondersession des National-
rats vom Mai 2022 zwar rund 50 Geschifte erledigt, gleichzeitig aber iiber 150 neue
Vorstosse eingereicht. Die Rechnung ist einfach: Die Pendenzenliste wurde nicht ver-
kiirzt, sondern mit 100 neuen Geschiften verldngert. Bisweilen ist die Erfolgsbilanz
zwar etwas besser, aber auch in der Sondersession vom April 2024 standen 83 neu
eingereichte Vorstdsse und parlamentarische Initiativen 58 erledigten gegeniiber.

Damit die Zahl neu eingereichter Vorstdsse nicht weiter wichst, scheint eine Kon-
zentration in der Sondersession auf den Abbau von Geschiften sinnvoll, wihrend in
ordentlichen und ausserordentlichen Sessionen Vorstdsse weiterhin normal einge-
reicht werden konnen.

Die Kommissionsminderheit lehnt diese Anderung ab, da es aus ihrer Sicht keinen
Grund gibt, die Rechte der Ratsmitglieder in Sachen Vorstdsse einzuschrianken, und
eine solche Einschriankung dariiber hinaus nicht zu weniger Vorstdssen fithren wiirde,
da die Ratsmitglieder die Vorstdsse einfach in der néchsten ordentlichen Session ein-
reichen wiirden.
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Erliduterungen zu den einzelnen Artikeln

4.1 Parlamentsgesetz

Artikel 6 Absatz 2bis

Damit der Nationalrat die Miturheberschaft bei parlamentarischen Initiativen und
Vorstdssen in seinem Geschéftsreglement vorsehen kann, braucht es eine Delegati-
onsnorm in einer formellen Rechtsgrundlage. Eine solche formelle Delegation ist er-
forderlich, da die geplante Neuregelung einen Bruch mit dem aktuellen System dar-
stellt: Galt fiir von Ratsmitgliedern eingereichte Vorstdsse bisher der Grundsatz «ein
Ratsmitglied, ein Vorstoss», soll neu auch eine Mehrzahl von Ratsmitgliedern Vor-
stosse einreichen konnen. Die Moglichkeit einer Kommissionsmehrheit oder einer
Fraktion, einen Vorstoss einzureichen, die ebenfalls eine Ausnahme vom genannten
Grundsatz darstellt, ist im Ubrigen in Artikel 119 Absatz 1 ParlG verankert. Zudem
ist die Frage, wer die gesetzlichen Rechte der Ratsmitglieder ausiiben darf, als wichtig
zu erachten und bedarf deren Regelung einer formellen Rechtsgrundlage. Die Dele-
gationsnorm in Absatz 2bis ist eine Kann-Regelung, d. h. die Réte konnen auf diese
Maoglichkeit auch verzichten oder sie nur teilweise nutzen. Bei den betroffenen Rech-
ten handelt es sich in der Theorie um das Recht, parlamentarische Initiativen und Vor-
stosse einzureichen, und um das Recht, Wahlvorschlidge einzureichen (Abs. 1). Die
Ratsreglemente konnen also vorsehen, dass Vorstosse und parlamentarische Initiati-
ven von mehreren Ratsmitgliedern gemeinsam eingereicht werden konnen, und die
entsprechenden Modalititen regeln. Von den anderen Bestimmungen des Parlaments-
gesetzes, namentlich jenen iiber die Rechte der Ratsmitglieder, kann in den Ratsreg-
lementen hingegen nicht abgewichen werden. Die in der hier behandelten Vorlage
vorgeschlagene Anderung des Geschiftsreglements des Nationalrates nutzt die ge-
setzliche Delegationsnorm nur teilweise, da die Miturheberschaft nur bei parlamenta-
rischen Initiativen, Motionen und Postulaten moglich sein soll, nicht aber bei den an-
deren Vorstdssen und den Wahlvorschlégen. Im Ubrigen betrifft die hier behandelte
Vorlage entsprechend dem Grundsatzentscheid der SPK-N nur den Nationalrat. Die
Bestimmungen, welche die Modalititen der Miturheberschaft regeln, finden sich des-
halb im Geschéftsreglement des Nationalrates. Der Stidnderat ist von der hier behan-
delten Anderung nicht betroffen.

Artikel 118 Absatz 4ter

Artikel 118 Absatz 2 ParlG halt fest, dass sich parlamentarische Vorstdsse in der Re-
gel an den Bundesrat richten. Ausnahmen sahen bis jetzt die Absétze 3, 4 und 4bis vor.
Nach Artikel 118 Absatz 3 ParlG richten sich Vorstdsse an das Biiro des Rates, in dem
sie eingereicht wurden, wenn sie sich auf den Bereich des Parlamentsrechts beziehen.
Vorstdsse richten sich nach Artikel 118 Absatz 4 ParlG an die eidgendssischen Ge-
richte, wenn sie sich auf deren Geschaftsfiihrung oder deren Finanzhaushalt bezichen.
Artikel 118 Absatz 4bis ParlG sieht vor, dass sich Vorstosse an die Aufsichtsbehorde
iiber die Bundesanwaltschaft (AB-BA) richten, wenn sie sich auf die Geschéftsfiih-
rung oder den Finanzhaushalt der Bundesanwaltschaft (BA) oder ihrer Aufsichtsbe-
horde beziehen. Schliesslich sieht Absatz 4ter vor, dass sich Vorstosse an den EDOB
richten, wenn sie sich auf dessen Geschiftsfithrung oder dessen Finanzaushalt bezie-
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hen. Motionen, die sich an den EDOB richten, sind ausgeschlossen, da der Adressat,
wie in den Fillen von Artikel 118 Absatz 4 und 4bis ParlG, nicht iiber das Initiativrecht
verfiigt (Martin Graf, Kommentar Parlamentsgesetz, Basel 2014, Art. 118 Rz. 31 ff).

Artikel 119 Absatz 2

Die Prizisierung in Artikel 119 Absatz 2 ParlG dient dazu, die Praxis bei der Teilung
von Vorstdssen klarer zu regeln. Verankert wird die Praxis der Rite, so wie sie in der
«Sammlung der Beschliisse und Praktiken» festgehalten ist: Ein Vorstoss kann nur
geteilt werden, wenn die inhaltliche Trennbarkeit der verschiedenen Forderungen im
Text mit Aufzidhlungszeichen, Buchstaben, Ziffern usw. formell verdeutlicht ist. Ein
Fliesstext erfiillt diese Voraussetzung nicht und auch Abschnittswechsel reichen nicht
aus. Diese Praxis ist nicht neu. Sie ist im Ubrigen genau so im ParlG-Kommentar von
2014 (Art. 119 Abs. 2) beschrieben.

Diese Anderung dient dazu, den Ausdruck «inhaltlich teilbar» zu prizisieren und zu
erginzen: Voraussetzung fiir die Teilbarkeit ist nicht nur, dass die verschiedenen
Punkte inhaltlich trennbar sind, sondern dass diese inhaltliche Trennbarkeit auch
durch eine formelle Trennung verdeutlicht ist.

Diese Formulierung geht in die vom Biiro gewiinschte Richtung, ohne das Parla-
mentsgesetz mit detaillierten Erlduterungen zu tiberfrachten, die nicht ins Gesetz, son-
dern in die Sammlung der Praktiken gehoren.

Artikel 162 Absatz 5

Da dem EDOB eine unabhiingige Stellung zukommt, wird der Verkehr zwischen der
Bundesversammlung und dem EDOB analog zu jenem zwischen der Bundesver-
sammlung und den eidgendssischen Gerichten sowie zwischen der Bundesversamm-
lung und der Aufsichtsbehorde iiber die Bundesanwaltschaft gemass Artikel 162
ParlG geregelt. Der Verkehr zwischen der Bundesversammlung und dem EDOB
beschrénkt sich im Wesentlichen auf die Aufgaben der Bundesversammlung im Rah-
men der Budgethoheit, der Oberaufsicht und der Gesetzgebung im Bereich der Zu-
stindigkeit, Organisation und Verwaltung des EDOB. Absiitze 1-4 konkretisieren
dieses Verhiltnis (Irene Moser, Kommentar Parlamentsgesetz, Basel 2014, Art. 162
Rz. 5 ff).

4.2 Geschiftsreglement des Nationalrates

Art. 25 Einreichung

Absatz 1: In Artikel 25 Absatz 1 GRN soll neu prézisiert werden, dass Vorstdsse wéh-
rend ordentlichen und ausserordentlichen Sessionen eingereicht werden konnen. Hin-
gegen diirfen keine Vorstésse wihrend Sondersessionen eingereicht werden.

Absatz 2: Der neue Absatz 2 sieht vor, dass parlamentarische Initiativen, Motionen
und Postulate von mehreren Ratsmitgliedern oder Fraktionen gemeinsam eingereicht
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werden konnen. Allgemeine Informationen zum System der Miturheberschaft finden
sich oben unter Ziffer 3.

Aus Griinden der Lesbarkeit und der Praktikabilitdt muss die Zahl der moglichen
Miturhebenden beschrénkt sein. Durch zu viele Miturhebende konnte die Kopfzeile
der Vorstosse oder Initiativen unlesbar werden. Zudem wiirde der technische und
praktische Umgang mit den Initiativen, Motionen und Postulaten verkompliziert, na-
mentlich was die Ausiibung der Rechte angeht, die der oder dem Urhebenden zustehen
(siehe Liste dieser Rechte unten). Da das Hauptziel der Miturheberschaft darin be-
steht, die parteilibergreifende Unterstiitzung fiir einen Vorstoss zu verdeutlichen, ist
es nur logisch, die Hochstzahl der Miturhebenden auf die Zahl der Fraktionen im Par-
lament (derzeit: sechs) zu begrenzen. Ein von allen Fraktionen unterstiitzter Vorstoss
konnte so von sechs Ratsmitgliedern, einem pro Fraktion, gemeinsam eingereicht
werden. Sollte sich die Zahl der Fraktionen kiinftig &ndern, wiirde sich die Hochstzahl
der moglichen Miturhebenden automatisch mit &ndern. Ausschlaggebend ist hierbei
der Zeitpunkt, an dem der Vorstoss eingereicht wird. Z&hlt das Parlament sechs Frak-
tionen und reichen Vertreterinnen und Vertreter dieser sechs Fraktionen gemeinsam
einen Vorstoss ein, bleiben diese sechs Ratsmitglieder Miturhebende, auch wenn die
Zahl der Fraktionen in der nachfolgenden Legislatur auf fiinf sinkt.

Art. 29 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner

Die Miturheberschaft soll neben dem bereits existierenden und in Artikel 29 GRN
vorgesehenen Konzept der Mitunterzeichnung bestehen. Die Regeln fiir die Mitunter-
zeichnung bleiben also unverdndert. Die geltenden Absitze 1 und 2 werden nicht ge-
andert.

Absatz 15 (neu): Der neue Absatz 1bis prazisiert, dass parlamentarische Initiativen,
Motionen und Postulate mit mehreren Urhebenden (Miturheberschaft) von weiteren
Ratsmitglieder mitunterzeichnet werden konnen. Absatz 2 findet sinngeméss Anwen-
dung, d. h., Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner kénnen sich dem Riickzug
des Vorstosses durch die Miturhebenden nicht widersetzen. Der Riickzug des Vor-
stosses durch die Miturhebenden ist in Artikel 29a Absatz 2 GRN geregelt. Das Ziel
der Mitunterzeichnung bleibt gleich wie zuvor: Signalisieren, dass ein Vorstoss von
einer Vielzahl von Ratsmitgliedern unterstiitzt wird und deshalb im Rat mehrheitsfa-
hig sein diirfte.

Art. 29a Miturheberschaft

Absatz 1: Die Rechte, die der oder dem Urhebenden einer Motion oder eines Postulats
gemadss Parlamentsgesetz und Ratsreglement zustehen, werden grundsitzlich von der
ersten Miturheberin oder dem ersten Miturheber ausgeiibt. Eine Vertretung durch eine
oder mehrere andere Miturheberinnen bzw. einen oder mehrere andere Miturheber ist
moglich. Es ist dies die Losung, die in der Vorlage 07.400 von 2008 vorgesehen war
(siche oben, Ziff. 2.2.). Sie hat den Vorteil, dass sie nahe am iiblichen Fall bleibt, in
dem ein Vorstoss oder eine Initiative nur eine Urheberin oder einen Urheber hat, und
dass sie die Ausiibung der verschiedenen Rechte vereinfacht. Die wichtigsten Rechte,
die der Urheberin oder dem Urheber gemiss ParlG und GRN zustehen, sind die fol-
genden: Recht auf miindliche Begriindung (Art. 6 Abs. 4 ParlG, Art. 44 Abs. 2 und
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Art. 46 Abs. 4 GRN), Recht auf Riickzug (Art. 73 ParlG und Art. 29 Abs. 2 GRN),
Recht des Urhebers einer parlamentarischen Initiative, an den Sitzungen der Kommis-
sion teilzunehmen (Art. 109 Abs. 4 und 111 Abs. 2 ParlG), Anrufung des Biiros bei
Unzuldssigkeitserklarung durch die Prasidentin oder den Préasidenten (Art. 23 Abs. 3
GRN) sowie das Recht auf Information iiber die Griinde fiir Verzogerungen bei der
Beantwortung eines Vorstosses (Art. 27 GRN).

Die erste Miturheberin oder der erste Miturheber kann jederzeit die Ausiibung eines
dieser Rechte an eine andere Miturheberin oder einen anderen Miturheber delegieren.
Die verschiedenen Rechte diirfen auch an verschiedene Miturhebende delegiert wer-
den. Ein Recht darf jedoch nicht von mehreren Miturhebenden gleichzeitig ausgetibt
werden. So konnte z. B. das Recht, eine parlamentarische Initiative in der fiir die Vor-
priifung zustindigen Kommission zu prisentieren, an die die zweite Miturheberin de-
legiert werden und das Recht, an den Sitzungen zur Ausarbeitung dieser Initiative
teilzunehmen, an den dritten Miturheber.

Es versteht sich von selbst, dass die erste Miturheberin oder der erste Miturheber zu-
néchst die anderen Miturhebenden zu konsultieren hat, bevor er den Riickzug der Ini-
tiative, der Motion oder des Postulats erklért. Ferner gibt es die Praktik des Biiros,
dass die Behandlung eines Vorstosses, dessen Urheberin bzw. Urheber abwesend oder
entschuldigt ist, auf einen spéteren Zeitpunkt verschoben wird, was allerdings mit der
Gefahr verbunden ist, dass der Vorstoss gar nicht behandelt wird. Auf ausdriicklichen
Wunsch des betroffenen Ratsmitglieds kann jedoch in dessen Abwesenheit iiber den
Vorstoss abgestimmt werden. Bei einem gemeinsam eingereichten Vorstoss reicht die
Anwesenheit einer oder eines Miturhebenden (egal welche oder welcher) aus, damit
der Vorstoss behandelt wird.

Absatz 2: Gemiss der allgemeinen Regel in Absatz 1 wiirde das im ParlG und im
GRN vorgesehene Recht auf miindliche Begriindung von der ersten Miturheberin oder
dem ersten Miturheber ausgetibt. Dieser bzw. diesem stiinde folglich die fiinfminiitige
Redezeit gemiss Artikel 44 Absatz 2 GRN zu. Die SPK-N wollte jedoch, dass die
Redezeit grundsétzlich den Miturhebenden als Ganzes zusteht und diese iiber die Auf-
teilung zu entscheiden haben. Diese Sonderregelung findet sich in Absatz 2. Ohne
anderweitige Vereinbarung kann also jede Miturheberin und jeder Miturheber das
Wort ergreifen, sofern die Wortmeldungen insgesamt nicht die flinfminiitige Redezeit
iiberschreiten. Die Miturhebenden sind frei, die gesamte fiinfminiitige Redezeit einer
Person unter ihnen zuzuteilen oder auf zwei oder drei unter ihnen aufzuteilen.

Minderheit ad Abs. 1, 1% und 2: Eine Minderheit beantragt, dass die Rechte der oder
des Urhebenden einer Initiative, einer Motion oder eines Postulats von den Miturhe-
benden gemeinsam ausgeiibt werden. Grundsétzlich gilt also das Konsensprinzip. Um
die Ausiibung dieser Rechte zu vereinfachen, kénnen die Miturheberinnen und Mitur-
heber eines oder alle dieser Rechte an eine bzw. einen von ihnen delegieren. Die De-
legation kann miindlich oder schriftlich erfolgen und muss dem Ratssekretariat nicht
kommuniziert werden.

Gemaiss dem in Absatz 1 vorgesehenen Konsensprinzip bedarf der Riickzug des Ein-
verstidndnisses aller Miturhebenden. Auch wenn dieses Konzept im Grundsatz klar
und einfach ist, miissen die Modalititen der Kommunikation des Riickzugs doch ge-
regelt werden, damit es keine Zweifel hinsichtlich der Giiltigkeit des Riickzugs gibt.
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Deshalb enthélt Absatz 1bis die Regel, dass die schriftliche oder miindliche Riickzugs-
erkldrung einer oder eines Miturhebenden an einer Rats- oder Kommissionssitzung
als Riickzug des Vorstosses gilt. Ob diese Erkldrung mit Einwilligung der anderen
Miturhebenden erfolgte, ist eine interne Frage, die fiir die Giiltigkeit des Riickzugs
ohne Bedeutung ist. Es ist davon auszugehen, dass Miturhebende, die ohne Einwilli-
gung der Miturhebenden den Riickzug des Vorstosses erkldren, in der Folge Schwie-
rigkeiten haben werden, Partner fiir das gemeinsame Einreichen von Vorstdssen zu
finden. Das Ratssekretariat muss darum beim miindlichen Riickzug durch eine ein-
zelne Miturheberin oder einen einzelnen Miturheber nicht priifen, ob die Einwilligung
der anderen Miturhebenden vorliegt. Der direkte Riickzug im Nationalrat wéhrend der
Beratung des Vorstosses bleibt also mdglich, solange das entsprechende Ratsmitglied
vor seiner Wortmeldung die Zustimmung seiner Miturhebenden eingeholt hat. Der
elektronische Riickzug via Parlnet ist ebenfalls moglich. Jeder Miturheberin und je-
dem Miturheber steht die Funktion «Riickzug» zur Verfligung. Nutzt eine oder einer
der Miturhebenden diese Funktion, gilt der Vorstoss als zuriickgezogen. Im Ubrigen
erhilt im Nationalrat jede Urheberin und jeder Urheber eines Vorstosses (Motion oder
Postulat) mit der Antwort des Bundesrates ein Formular des Zentralen Sekretariats,
auf dem zu erkldren ist, ob sie bzw. er mit dieser Antwort einverstanden ist. Ist sie
oder er mit der Antwort zufrieden (was in der Regel der Fall ist, wenn der Bundesrat
die Annahme der Motion oder des Postulats beantragt), wird der Vorstoss auf die Liste
des letzten Freitags der néchsten Session gesetzt und kann von den anderen Ratsmit-
gliedern bekdmpft werden. Wird der Vorstoss nicht bekdmpft, ist er im beschleunigten
Verfahren angenommen. Wird der Vorstoss bekdmpft, wird er vor den Vorstdssen
behandelt, die der Bundesrat zur Ablehnung beantragt (Art. 28 Abs. 2 GRN). Wurde
ein Vorstoss von mehreren Ratsmitgliedern gemeinsam eingereicht, erhalten alle Mit-
urhebenden das Formular des Zentralen Sekretariats. Erkldren sich alle Miturheben-
den zufrieden mit der Antwort des Bundesrates, wird der Vorstoss auf die Liste des
letzten Freitags der ndchsten Session gesetzt. Fehlt die Erklarung einer oder eines Mit-
urhebenden wird der Vorstoss nicht auf diese Liste gesetzt.

Mit dem Konsensprinzip ist eine spezielle Regelung zur Redezeit unnétig, weshalb
Abs. 2 gestrichen werden kann.

Absatz 3: Der Fall, dass eine Miturheberin oder ein Miturheber aus dem Rat ausschei-
det, muss ebenfalls geregelt werden. Die allgemeine Bestimmung fiir von einem ein-
zelnen Ratsmitglied eingereichte Initiativen oder Vorstdsse (Art. 109 Abs. 5 und 119
Abs. 5 Bst. b ParlG) muss hierfiir prazisiert werden. Solange mindestens eine Mitur-
heberin oder ein Miturheber Mitglied des Rates ist, bleibt der Vorstoss héngig, ohne
dass weitere Schritte notig sind. Scheidet die erste Miturheberin oder der erste Mitur-
heber aus dem Rat aus, gehen die auf die ndchste Miturheberin oder den néchsten
Miturheber iiber. Scheiden alle Miturhebenden aus dem Rat aus, kommt die allge-
meine Regelung des ParlG zur Anwendung: Wenn kein anderes Ratsmitglied wiahrend
der ersten Woche der folgenden Session die Initiative oder den Vorstoss iibernimmt,
wird dieser ohne Ratsbeschluss abgeschrieben (Art. 109 Abs. 5 und 119 Abs. 5 Bst. b
ParlG).
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5 Auswirkungen
5.1 Auswirkungen auf den Bund
5.1.1 Finanzielle Auswirkungen

Die Geschiftsleitung der Parlamentsdienste hat abgeklart, welche Auswirkungen sich
in technischer und finanzieller Hinsicht bei den IT-Systemen der Bundesversamm-
lung aus den vorgeschlagenen Anderungen von Artikel 119 Absatz 2 ParlG und Arti-
kel 29a GRN ergeben wiirden:

Vorschlag der Mehrheit: mehrere Urhebende, wobei einer Miturheberin oder einem
Miturheber eine administrative Sonderstellung zukommt.

Vorschlag der Minderheit: mehrere Urhebende, wobei alle Miturhebenden iiber die
gleichen Rechte verfligen.

Der Vorschlag der Mehrheit kommt dem heutigen Stand der Ratsmitgliederplattform
«Parlnet» insofern am néchsten, als nur einige wenige Funktionserweiterungen erfor-
derlich wéren. Beim Vorschlag der Minderheit miisste mit einem héheren Aufwand
gerechnet werden, um die Gleichberechtigung der Ratsmitglieder abzubilden.

Auswirkungen auf die IT-Systeme
Die technische Umsetzung bedingt Anpassungen an folgenden IT-Systemen:
—  Ratsmitgliederplattform «Parlnet»;
—  Geschiftsdatenbank «CURIAplus» (voraussichtlich nur in Variante 1 und 3);
—  Data Ware House «ParlDatay;
—  Internet-Prasenz www.parlament.ch;
—  Open Data Schnittstellen (OGD);
—  Datenschnittstelle zur Bundeskanzlei.

Bei der technischen Umsetzung ist — insbesondere beim Vorschlag der Minderheit—
die Ratsmitgliederplattform «Parlnety» unmittelbar sowie am stirksten betroffen, weil
«Parlnet» die parlamentarischen Kernprozesse digitalisiert und zahlreiche Prozess-
schritte im Umgang mit parlamentarischen Vorstdssen abdeckt. In Abhéngigkeit da-
von, welche der obengenannten Varianten gewéahlt wird und wie umfassend die tech-
nische Unterstiitzung der Urhebenden in «Parlnet» gewédhrleistet werden soll, werden
mehr oder weniger grosse Anderungen in den Geschéftsprozessen zu modellieren und
umzusetzen sein. Dabei sind voraussichtlich auch Anpassungen am Datenmodell der
zentralen Geschiftsdatenbank « CURIAplus» und bei der analytischen Datenbank von
«ParlDatay vorzunehmen. Die weiteren genannten IT-Systeme sind Datenabnehmer
aus «CURIAplus» sowie «ParlDatay». Dazu zdhlt vorab die Internet-Prasenz www.par-
lament.ch (auch bekannt als «Curia Vista»), die diverser Anpassungen bedarf, um die
neue geschaffene Moglichkeit einer aus mehreren Ratsmitgliedern zusammengesetz-
ten Urheberschaft in geeigneter Form darzustellen. Analoges gilt fiir die technischen
Schnittstellen, {iber die 6ffentlich zugingliche Daten in maschinenlesbarer Form als
Open Data angeboten werden. Auch hier sind kleinere Anpassungen erforderlich. In
diesem Zusammenhang ist zu erwihnen, dass die Parlamentsdienste an einer Moder-
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nisierung der Open-Data-Schnittstellen arbeiten und voraussichtlich Mitte 2025 ein
neues Angebot fiir den Bezug offentlicher Parlamentsdaten zur Verfiigung stellen
werden.

Schliesslich dient die Datenschnittstelle zur Bundeskanzlei dem medienbruchfreien
Austausch von Daten zu parlamentarischen Vorstdssen und zu deren Beantwortung
durch die Bundesverwaltung. Die erforderlichen Schnittstellenanpassungen sind iiber-
schaubar. Indes wird durch die Bundeskanzlei zu priifen und sicherzustellen sein, dass
die Bundesverwaltung Vorstdsse mit mehreren Ratsmitgliedern als Urhebende verar-
beiten kann und das Zusammenwirken mit nachgelagerten Geschéftsprozessen und
IT-Systemen reibungslos funktioniert.

Finanzielle Auswirkungen

Die vorgeschlagenen Varianten hétten finanzielle Auswirkungen in der Grdssenord-
nung von 100 000 bis 300 000 Franken, wobei der Minderheitsantrag kostenintensi-
ver ist als der Mehrheitsantrag.

Beurteilung

Aufgrund der vorliegenden Abklarungen zum Anpassungsbedarf bei betroffenen IT-
Systemen steht einer technischen Umsetzung der parlamentarischen Initiative 22.406
SPK-N grundsitzlich nichts entgegen. Die hierfiir erforderlichen Aufwénde sind nicht
budgetiert und wurden noch nicht umfassend abgeschitzt, weil die Variantenwahl
auch die Gestaltung der Geschéftsprozesse beeinflussen kann, worauf bei der techni-
schen Umsetzung dann Riicksicht zu nehmen wire.

In zeitlicher Hinsicht erscheint eine technische Umsetzung ab Mitte 2025 realistisch.
Dies wird auch unter Beachtung der Abhéngigkeiten zu anderen Vorhaben empfohlen,
die die Ablosung technischer Schnittstellen und Bereitstellung eines modernen Open
Data Angebots zum Gegenstand haben.

5.1.2 Andere Auswirkungen

Es sind keine anderen Auswirkungen auf den Bund zu erwarten.

5.2 Andere Bereiche
Es ist offensichtlich, dass die Vorlage weder Auswirkungen auf die Kantone und

Gemeinden noch auf die Bereiche Wirtschaft, Gesundheit, Gesellschaft, Umwelt oder
andere Bereiche hat. Die entsprechende Frage wurde daher nicht vertieft untersucht.
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6 Rechtliche Aspekte

6.1 Verfassungsmissigkeit

Die Bundesversammlung kann gemiss Artikel 164 Absatz 1 Buchstabe g der Bundes-
verfassung (BV) grundlegende Bestimmungen iiber die Organisation und das Verfah-
ren der Bundesbehdrden erlassen.

6.2 Ausgabenbremse

Mit der Vorlage werden weder neue Subventionsbestimmungen noch neue Verpflich-
tungskredite oder Zahlungsrahmen beschlossen. Sie ist somit nicht der Ausgaben-
bremse (Art. 159 Abs. 3 Bst. b BV) unterstellt.

6.3 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Die in Artikel 6 Absatz 2bis ParlG vorgesehene Delegation von Rechtsetzungsbefug-
nissen an den Nationalrat wird unter Ziffer 3 und Ziffer 4.1 begriindet.

17/18



BBI12024 1799

18/18



	1 Entstehungsgeschichte
	1.1 Miturheberschaft
	1.2 Teilbarkeit von Vorstössen
	1.3 An den EDÖB gerichtete Vorstösse
	1.4 Keine Einreichung von Vorstössen während Sondersessionen

	2 Ausgangslage
	2.1 Handlungsbedarf und Ziele
	2.2 Frühere Versuche

	3 Grundzüge der Vorlage
	3.1 Miturheberschaft
	3.2 Teilbarkeit von Vorstössen
	3.3 An den EDÖB gerichtete Vorstösse
	3.4 Keine Einreichung von Vorstössen während Sondersessionen

	4 Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln
	4.1 Parlamentsgesetz
	4.2 Geschäftsreglement des Nationalrates

	5 Auswirkungen
	5.1 Auswirkungen auf den Bund
	5.1.1 Finanzielle Auswirkungen
	5.1.2 Andere Auswirkungen

	5.2 Andere Bereiche

	6 Rechtliche Aspekte
	6.1 Verfassungsmässigkeit
	6.2 Ausgabenbremse
	6.3 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen


		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2024-07-26T07:29:14+0200
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.




